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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 338 S

Kleine Anfrage der Fraktion der SPD vom 21. April 2005

Anreize zur Erhöhung des Fahrgastaufkommens im ÖPNV

Bremen wird in den kommenden Jahren das ÖPNV-Streckennetz weiter ausbau-
en, so dass auch das niedersächsische Umland schnell und bequem zu erreichen
ist. Für das gesamte Maßnahmenpaket werden über 150 Mio. Euro investiert wer-
den.

Das verbesserte ÖPNV-Angebot, aber auch steigende Benzinpreise werden die
individuelle Entscheidung für einen Umstieg vom privaten Pkw auf den öffentli-
chen Nahverkehr beeinflussen. Darüber hinaus fordern jedoch Feinstaubbelastung
und andere Verkehrsimmissionen nachhaltiges politisches Handeln.

Geänderte Verkehrslenkungen, Maut oder Rußfilter werden das Problem nicht lö-
sen. Deshalb müssen alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Individualverkehrs
ausgeschöpft werden.

Gemeinsam mit der BSAG/dem VBN sollte deshalb ein Maßnahmenpaket zur Er-
höhung des Fahrgastaufkommens im ÖPNV entwickelt werden. Semester- und
Jobtickets oder Bremer Karte plus AutoCard sind bereits bewährte Angebote, die
allerdings im Hinblick auf die neuen Entwicklungen und Problemlagen ausge-
baut werden müssen.

Wir fragen den Senat:

1. Wie bewertet der Senat die Wiedereinführung des ÖPNV-Sozialtickets in Ber-
lin, einschließlich der vorgesehenen Kostenneutralität?

2. Welche ÖPNV-Tarife speziell für Menschen mit geringem Einkommen bzw.
für besondere Zielgruppen gibt es in anderen Kommunen?

3. In welcher Form beteiligen sich andere Kommunen bzw. Verkehrsverbünde
an kostengünstigen ÖPNV-Angeboten für spezielle Zielgruppen?

4. Vorausgesetzt  Bremen  führte  besonders  kostengünstige  ÖPNV-Tickets  für
spezielle Zielgruppen ein,

a) wie hoch dürfte der Preis maximal sein, um eine breite Akzeptanz zu er-
zielen?

b) welche Personen-/Einkommensgruppen kämen dafür in Frage?

c) wie wären die Auswirkungen auf das ÖPNV-Fahrgastaufkommen?

d) in welcher Form könnte/müsste sich die Stadt Bremen beteiligen?

5. Wie hoch ist der Kostendeckungsgrad bei der Bremer Karte sowie bei ande-
ren „Sonderfahrkarten“ in Bremen, zum Beispiel beim Semesterticket, beim
Jobticket oder bei den Nachtlinien?

6. Welche Maßnahmen könnten – insbesondere im Zusammenhang mit der Not-
wendigkeit Feinstaubbelastungen zu reduzieren – ein Anreiz sein für den Um-
stieg vom privaten Pkw auf den öffentlichen Nahverkehr?
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7. In welchem Umfang könnte der Individualverkehr zugunsten eines erhöhten
Fahrgastaufkommens im ÖPNV durch Anreize in der Fahrpreisgestaltung re-
duziert werden?

8. Welche Auswirkungen hätte ein entsprechend geringeres Verkehrsaufkom-
men auf die Luftqualität in Bremen?

Reimund Kasper, Jens Böhrnsen und Fraktion der SPD

D a z u

Antwort des Senats vom 7. Juni 2005

1. Wie bewertet der Senat die Wiedereinführung des ÖPNV-Sozialtickets in Ber-
lin, einschließlich der vorgesehenen Kostenneutralität?

Die in Berlin vorgesehene Wiedereinführung des ÖPNV-Sozialticket wird vom
Senat zur Kenntnis genommen.

Nach den dem Senat vorliegenden Kenntnissen ist der Senat in Berlin bereit,
ein durch die Wiedereinführung des Sozialtickets zu erwartendes Defizit bis
zu einer Höhe von 4,8 Mio. ‡ auszugleichen.

Die Einführung eines Sozialtickets in Bremen würde nach überschlägigen
Berechnungen zu Mindereinnahmen von 1,4 Mio. ‡ pro Jahr führen, die von
der Stadt auszugleichen wären. Die hierfür notwendigen Mittel stehen nicht
zur Verfügung. Bezüglich näherer Einzelheiten zur Bezifferung und Berech-
nung der entstehenden Minderausgaben wird auf die beigefügte Anlage 1
und die Ausführungen zur Beantwortung der Frage 4 – letzter Absatz – ver-
wiesen.

2. Welche ÖPNV-Tarife speziell für Menschen mit geringem Einkommen bzw.
für besondere Zielgruppen gibt es in anderen Kommunen?

3. In welcher Form beteiligen sich andere Kommunen bzw. Verkehrsverbünde
an kostengünstigen ÖPNV-Angeboten für spezielle Zielgruppen?

Inwieweit „Sozialtickets“ in anderen Kommunen gewährt werden und in wel-
cher Form und Höhe hierfür Subventionen gezahlt werden, lässt sich aus der
beigefügten Übersicht „Städtevergleich (deutsche Großstädte) über das An-
gebot eines Sozialtickets für Einkommensschwache zur Nutzung des ÖPNV
mit/ohne Subventionen (Anlage 2)“ ablesen.

Bei Städten, die einwohnermäßig in etwa mit Bremen vergleichbar sind, er-
gibt sich aus der Übersicht beispielsweise folgendes Bild:

Stadt Sozialticket für Einkommensschwache Subvention/Jahr

Dortmund Nein Nein

Dresden Ja, Einkommensschwache erhalten einen Dres- Nein
denpass und eine Wertmarke von 4 ‡ im Monat;
beim Kauf einer Monatskarte werden die 4 ‡ zum
Abzug gebracht. Die 4 ‡ teilen sich die Stadt und
die Verkehrsbetriebe

Duisburg Nein Nein

Essen Nein Nein

Hannover Ja, über Einzelfahrscheine (zum Ermäßigtentarif 30.000 ‡
für Kinder) für SHE (Sozialhilfeempfänger) und
ALHE (Arbeitslosenhilfeempfänger) = so ge-
nannter Sparpass

Leipzig Ja, für Rentner, die Sozialhilfe erhalten und Asyl- ca. 230.000 ‡
bewerber, diese sind berechtigt ein 10.00-Uhr-
Ticket zu erwerben – die Stadt bezuschusst je-
des Ticket mit 7 ‡
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Stadt Sozialticket für Einkommensschwache Subvention/Jahr

Nürnberg Ja, der Nürnbergpass berechtigt SHE und auch ca. 600.000 ‡
Einkommensschwache zum Erwerb einer Mo-
natskarte, die Berechtigten zahlen 25,90 ‡ für
eine Wertmarke. Den Differenzbetrag zum Nor-
maltarif (48,90 ‡) trägt die Stadt

Stuttgart Ja, (Bonuscard-Orange) für SHE und auch Ein- ca. 1,5 Mio. ‡
kommensschwache zum Erwerb einer speziellen
Monatskarte zum Preis von 33,50 ‡ – davon trägt
die Stadt 15,50 ‡, den Differenzbetrag von 18 ‡
tragen die Berechtigten

4. Vorausgesetzt Bremen führte besonders kostengünstige ÖPNV-Tickets für spe-
zielle Zielgruppen ein,

a) wie hoch dürfte der Preis maximal sein, um eine breite Akzeptanz zu er-
zielen?

b) welche Personen-/Einkommensgruppen kämen dafür in Frage?

c) wie wären die Auswirkungen auf das ÖPNV-Fahrgastaufkommen?

d) in welcher Form könnte/müsste sich die Stadt Bremen beteiligen?

Hierzu wird auf das beigefügte Schreiben der VBN GmbH an die SPD-Bürger-
schaftsfraktion des Landes Bremen vom 15. Februar 2005 (Anlage 1) und die
ebenfalls beigefügte Präsentation der Befragungsergebnisse einer im Jahr 2001
durchgeführten  Befragung  von  Arbeitslosen  und  Sozialhilfeempfängern  in
Sozial- und Arbeitsämtern der Stadt Bremen hingewiesen (Anlage 3). Danach
betrug der Preis, den ca. die Hälfte der Befragten angab zu akzeptieren bei
rd. 18,00 ‡. Den übrigen Befragten war auch dieser Preis zu hoch. Die Zah-
lungsbereitschaft der Zielgruppe dürfte sich kaum geändert haben, da der Per-
sonenkreis in der Zwischenzeit keine Einkommenssteigerungen erfahren hat.

Bezüglich der Auswirkungen auf das ÖPNV-Fahrgastaufkommen ist zu be-
merken, dass die Einführung eines ermäßigten Monatstickets sich vermutlich
kaum in höheren Fahrgastzahlen niederschlagen würde, da bereits heute ein
Großteil der potentiellen Nutzer eines „Sozialtickets“ mehr oder weniger re-
gelmäßig öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Die heutigen Monatsticket- bzw.
Abokäufer aus dem Kreis der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger würden
sicherlich auf ein verbilligtes Ticket umsteigen.

Nach  Berechnungen  der  VBN  GmbH  führt  die  Einführung  eines  „Sozial-
tickets“ zu Mindereinnahmen im Haushalt von mindestens 1,4 Mio ‡ pro
Jahr,  wenn  ein  solches  Angebot  zum  heutigen  Preis  der  Schüler-Monats-
Tickets ausgegeben würde (PST I = 28,20 ‡, PST II = 42,90 ‡). Ein günstige-
rer Preis würde zu noch höheren Mindereinnahmen führen. Die komplette
Unterdeckung müsste aus dem Haushalt ausgeglichen werden. Mittel stehen
hierfür nicht zur Verfügung.

5. Wie hoch ist der Kostendeckungsgrad bei der Bremer Karte sowie bei ande-
ren „Sonderfahrkarten“ in Bremen, zum Beispiel beim Semesterticket, beim
Jobticket oder bei den Nachtlinien?

Der VBN kann keine Aussagen über den Kostendeckungsgrad einzelner Un-
ternehmen machen, da die Hauptaufgabe des VBN darin besteht, die im Ver-
bund erzielten Einnahmen aller beteiligten Verkehrsunternehmen in einem
Pool zu bündeln und nach einem bestimmten Verfahren wieder zu verteilen.
Kostenstrukturen einzelner Unternehmen sind dem VBN nicht bekannt.

Der Kostendeckungsgrad ist im Prinzip das Verhältnis zwischen erzielten Ein-
nahmen und aufgewendeter Kosten. Der Kostendeckungsgrad bezieht sich in
der Regel im ÖPNV immer auf ein Unternehmen und nicht auf einzelne Ti-
ckets. Für einzelne Ticketgattungen, z. B. MonatsTicket im Abo (früher „Bre-
mer Karte“), können Kostendeckungsgrade nicht ermittelt werden, weil die
(Gesamt-)Kosten je Ticket nicht ermittelt werden können. Im Übrigen würde
sich ein Kostendeckungsgrad je Ticket laufend verändern, wenn sich die Nach-
frage ändert. Im Falle des MonatsTickets wäre das schon bei veränderten Fe-
rienzeiten der Fall.
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6. Welche Maßnahmen könnten – insbesondere im Zusammenhang mit der Not-
wendigkeit Feinstaubbelastungen zu reduzieren – ein Anreiz sein für den Um-
stieg vom privaten Pkw auf den öffentlichen Nahverkehr?

Am 8. April 2005 wurde in der Deputation für Bau und Verkehr (Land) ein
vom Senator für Bau, Umwelt und Verkehr erarbeitetes ÖPNV/SPNV-Kon-
zept beschlossen.

Aus diesem von der Deputation beschlossenen Konzept ergeben sich u. a.
folgende Handlungsschritte:

Bis  zum  Jahr  2014  ist ein  umfangreicher  Ausbau  des  Streckennetzes  des
schienengebundenen ÖPNV vorgesehen:

• Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 von Borgfeld bis Lilienthal;

• Verlegung der Linie 3 in die Hafenvorstadt;

• Verlängerung der Linie 1 von der Züricher Straße bis Bahnhof Mahndorf;

• Verlängerung der Linien 2 und 10 von Sebaldsbrück bis zur Osterholzer
Landstraße bzw. DaimlerChrysler, Tor 8;

• Verlängerung der Linien 1 und 8 vom Roland-Center bis Mittelshuchting
bzw. Weyhe;

• Wiederaufnahme  des  Schienenpersonennahverkehrs  (SPNV)  auf  der
Farge-Vegesacker Eisenbahn;

• darüber hinaus wird zurzeit die Einrichtung einer weiteren Stadtbahn-
linie Bremen–Delmenhorst geprüft. Das Ergebnis wird in der Deputation
für Bau und Verkehr Mitte des Jahres vorgelegt.

Der Senat hat den Senator für Bau, Umwelt und Verkehr gebeten, dem Senat
über die Finanzierungsmöglichkeiten der dargestellten Maßgaben zu berich-
ten.

Durch diese Maßnahmen, die durch eine Erneuerung der Fahrzeugflotte bei
der Straßenbahn und dem Omnibus ergänzt werden, wird die Attraktivität des
ÖPNV-Systems erheblich gesteigert. Fahrgäste müssen weniger umsteigen,
Reisezeiten verkürzen sich und Busse werden durch Schienenfahrzeuge mit
einem höheren Fahrkomfort ersetzt.

Die Verkürzung der Fahrzeit, die z. B. durch die Bevorrechtigung des ÖPNV
an Signalanlagen erzielt wird, führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Attrakti-
vität des ÖPNV. Dazu kommen weitere dynamische Fahrgastinformationen
an den Haltestellen, elektronische Auskunftssysteme, Erhöhung der Sicher-
heit durch Videokameras in den Fahrzeugen sowie Tarifmaßnahmen (siehe
Ziffer 7). Mit der Einführung der Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen er-
folgt eine vollständige Modernisierung des feinerschließenden SPNV auf den
elektrifizierten Hauptstrecken in der Region Bremen/Oldenburg/Bremerhaven.
Moderne Elektrotriebwagen steigern den Fahrkomfort deutlich und führen zu
Reisezeitverkürzungen.  Auf  der  Strecke  Vegesack–Bremen-Hauptbahnhof
wird darüber hinaus das SPNV-Angebot durch die Einführung eines 15-Mi-
nuten-Taktes deutlich aufgewertet und die Anschlüsse an den Fern- und Nah-
verkehr im Bremer Hauptbahnhof verbessert.

Die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung ist eine Maßnahme zur Ver-
lagerung des nicht notwendigen motorisierten Verkehrs (z. B. Teile des Be-
rufsverkehrs) auf die Verkehrsmittel des nichtmotorisierten und öffentlichen
Personennahverkehrs.

Insgesamt erfolgt durch die vorgenannten Maßnahmen eine umfassende At-
traktivitätssteigerung des ÖPNV- und SPNV-Systems, die auf eine deutliche
Steigerung der Fahrgastzahlen abzielt. Ein wesentlicher Anteil der neu gewon-
nenen Fahrgäste soll dabei vom motorisierten Individualverkehr gewonnen
werden. Hiermit soll sich eine Entlastung der Straßen vom Kraftfahrzeug-
verkehr und auch eine Verringerung der Emissionen ergeben. Aber auch in-
nerhalb des ÖPNV-Systems erfolgt durch den stärkeren Einsatz elektrisch an-
getriebener, emissionsärmerer Schienenfahrzeuge, die Busse ersetzen, eine Ver-
ringerung der Emissionswerte.
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7. In welchem Umfang könnte der Individualverkehr zugunsten eines erhöhten
Fahrgastaufkommens im ÖPNV durch Anreize in der Fahrpreisgestaltung re-
duziert werden?

Der VBN bietet seit Jahren ein attraktives Ticketangebot an, um damit und
durch eine maßvolle Tarifpolitik neue Fahrgäste zu gewinnen, und so den In-
dividualverkehr zu entlasten. Die kontinuierlich gestiegenen Fahrgastzahlen
und Einnahmen zeigen, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. So stiegen
die Fahrgastzahlen seit 1996 verbundweit um 15,3 %.

Besonders zu erwähnen sind dabei:

— Die Mitnahmemöglichkeit bei 7-Tage-Tickets, MonatsTickets, Abos und
JobTickets (Montag bis Freitag ab 19.00 Uhr und an Wochenenden und
Feiertagen ganztägig ein weiterer Erwachsener und bis zu vier Kinder
unter 15 Jahre);

— das TagesTicket und TagesTicket PLUS;

— stark rabattierte Tickets für Schüler;

— das SemesterTicket;

— die Einführung von Kombi-Tickets (Eintrittskarte = Fahrschein) z. B.:

SV Werder Bremen,

Kunsthalle Bremen,

6-Tage-Rennen,

Paula-Modersohn-Becker-Museum,

Schiele-Janssen-Ausstellung (Oldenburg),

„Jahrhundertschritt 05“ (Oldenburg),

Kooperationen mit Fluggesellschaften etc.;

— die Einführung der GeldKarte als Zahlungsmittel (Rabattierung der Einzel-
fahrt);

— die Neukonzeption des JobTickets (Einstiegshürde wurde deutlich ab-
gesenkt);

— die Einführung von „BOB“ = „Bequem ohne Bargeld“. Nach Anmeldung
zu dem System erhält jeder Kunde für seine Fahrten automatisch den güns-
tigsten Preis berechnet. Das Angebot richtet sich insbesondere an Gele-
genheitsfahrer. Tarifkenntnisse sind nicht erforderlich. So wird die Zu-
gangsschwelle zur ÖPNV-Nutzung für diesen Personenkreis (in Bremen
ca. 70 % Gelegenheitskunden) deutlich gesenkt.

8. Welche Auswirkungen hätte ein entsprechend geringeres Verkehrsaufkom-
men auf die Luftqualität in Bremen?

Die Wirkungen des Ausbaus des ÖPNV werden im Hinblick auf das Aufkom-
men im Kfz- und öffentlichen Verkehr für den Luftreinhalteplan gutachtlich
geprüft.

Eine Wirkungsabschätzung auf die Luftschadstoffimmissionen wird gegebe-
nenfalls dann vorgenommen, wenn über die Kombination der verschiedenen
Maßnahmeblöcke für den Luftreinhalteplan entschieden worden ist.
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ANLAGE 1
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ANLAGE 2
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ANLAGE 3
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